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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 

des Ortsgemeinderates 
der Ortsgemeinde Steffeln 

 
Sitzungstermin:  27.03.2023 
Sitzungsbeginn:  19:00 Uhr 
Sitzungsende:  21:30 Uhr 
Ort, Raum:  Steffeln, Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus 

 

ANWESENHEIT:   

Vorsitz 

Frau Sonja Blameuser Ortsbürgermeisterin    

Mitglieder 

Herr Lothar Arens       

Herr Jürgen Baur       

Herr Marco Bernardy       

Herr Karl Heinz Blum       

Herr Friedhelm Finken       

Herr Lothar Fischbach       

Herr Werner Grasediek Beigeordneter    

Herr Bruno Juchems       

Herr Karl Mies       

Herr Siegfried Schäfer       

Herr Roland Schlösser Erster Beigeordneter    

Herr Werner Schweisthal       

Ortsvorsteher 

Herr Wilhelm Fuchs       

Verwaltung 

Frau Mechthild Weber       

 

Fehlende Personen:   
   
 
Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Steffeln waren durch Einladung vom 17.03.2023 auf Montag, 
27.03.2023 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die 
Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine 
Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat ist beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Einwohnerfragen 

3. Interessenbekundungsverfahren (IBV) zur Entwicklung des Windparkes Rammelsberg / 
Weitersberg der Ortsgemeinden Birgel, Gönnersdorf, Lissendorf, Schüller und Steffeln 
Vorlage: 2-0088/23/36-008 

3.1. Durchführung des Verfahrens gemeinsam mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz 
Vorlage: 2-0087/23/36-007 

3.2. Festlegung des Kriterienkataloges zur Durchführung des IBV 
Vorlage: 2-0089/23/36-009 

4. Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz - Beitritt der Ortsgemeinde 
Vorlage: 1-0109/23/36-006 

5. Bauvoranfrage zum Neubau von 4 Wohngebäuden;  (Erweiterung zur Bauvoranfrage vom 
18.11.2021) 
Vorlage: 2-0025/23/36-004 

6. Antrag auf Aufschüttung im Außenbereich 
Vorlage: 2-0113/23/36-010 

7. Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 – weitere Vorgehensweise zur Behebung der Schäden 
im Bereich Infrastruktur und Brücken 
Vorlage: 2-0150/23/36-011 

8. Informationen der Ortsbürgermeisterin 

9. Anfragen, Verschiedenes 

Nichtöffentliche Sitzung 

10. Niederschrift der letzten Sitzung 

11. Informationen der Ortsbürgermeisterin 

12. Anfragen, Verschiedenes 

 
Zur Tagesordnung wurden folgende Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht: 
 
 
RM Bruno Juchems beantragt die Absetzung der Tagesordnungspunkte 3, 3.1 und 3.2 von der 
Tagesordnung. 
Begründung: 
Seit der letzten Sitzung am 15.02.2023 seien Änderungen eingetreten. Nicht alle Ratsmitglieder seien auf 
dem gleichen Wissensstand. Der Beschluss vom 15.02.2023 sei zudem rechtswidrig, da bei der Feststellung 
des Ausschlusses der Ratsmitglieder jeweils die beiden Betroffenen ebenfalls den Sitzungssaal hätten 
verlassen müssen. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
6 Ja, 7 Nein 
Somit ist der Antrag abgelehnt 
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Obgm‘in Blameuser stellt den Antrag auf Streichung von Tagesordnungspunkt 6 
Begründung: 
Der Tagesordnungspunkt habe sich inzwischen erledigt. Damit sei die Beschlussfassung hierüber nicht mehr 
notwendig. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt 
5 Ja, 8 Nein 
Somit ist der Antrag abgelehnt. 
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Protokoll: 
 
TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung 
 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 15.02.2023 wurde allen Ratsmitgliedern zugeleitet. 
Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge hierzu werden keine vorgebracht. 
 
 
TOP 2: Einwohnerfragen 
 
keine  
 
 
TOP 3: Interessenbekundungsverfahren (IBV) zur Entwicklung des Windparkes Rammelsberg / 

Weitersberg der Ortsgemeinden Birgel, Gönnersdorf, Lissendorf, Schüller und Steffeln 
Vorlage: 2-0088/23/36-008 

 
siehe einzelne Beschlüsse 
  
 
TOP 3.1: Durchführung des Verfahrens gemeinsam mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz 

Vorlage: 2-0087/23/36-007 
 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung am 15.02.2023 hat der Ortsgemeinderat beschlossen, dass ein Interessen-
bekundungsverfahren (IBV) für die gemeindeeigenen Flächen im Bereich Windpark „Rammelsberg / 
Weitersberg“ durchgeführt werden soll. 
 
In diesem Zusammenhang sind Landesforsten Rheinland-Pfalz auf die Verwaltung sowie die beteiligten 
Ortsgemeinden mit der Anfrage einer gemeinsamen Durchführung des IBV zugegangen. 
 
Landesforsten Rheinland-Pfalz hat dabei ihre Vorgehensweise zur Durchführung eines IBV der Verwaltung 
und den Ortsbürgermeister:innen präsentiert. 
 
Im Rahmen der Solidargemeinschaft „Duppacher Rücken“ wurde sich im Nachgang dafür ausgesprochen, 
dass man das IBV gerne gemeinsam mit Landesforsten Rheinland-Pfalz durchführen möchte, auch um dort 
von den Erfahrungen, zu profitieren. Landesforsten Rheinland-Pfalz wird die Verwaltung im Rahmen der 
Durchführung des IBV beraten, sodass die Verwaltung das Verfahren durchführen kann. 
 
Durch diese gemeinsame Durchführung würde sich ergänzend das Verfahrensgebiet um die Flächen im 
Staatsforst Steffeln/Duppach (südlich der K52) erweitern. 
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Beschluss: 
 
Ratsmitglied Juchems stellt vor der Abstimmung zu diesem TOP den Antrag zu § 9 der Geschäftsordnung, 
wonach darüber abzustimmen sei, ob die Ratsmitglieder Schlösser, Grasediek und Schäfer wegen 
Befangenheit nach § 22 GemO auszuschließen seien.  
Die Abstimmung hat in nichtöffentlicher Sitzung zu erfolgen. Die Zuschauer verlassen den Sitzungsraum. 
Die drei betroffenen Ratsmitglieder müssen angehört werden.  

 RM-Schlösser: Es gibt keine Gründe, die den Ausschluss rechtfertigen. 
 RM Grasediek: Den ihn betreffenden Anteil der Fläche habe er geerbt. Für ihn war klar, dass es 

nicht relevant im Zusammenhang mit dem IBV ist. 
 RM Schäfer: Er nimmt Bezug auf das Protokoll vom 15.02.2023. 

 
Das jeweilige Ratsmitglied, über das beschlossen wird, verlässt den Sitzungsraum. 
 
Abstimmungsergebnisse: 
Ist Roland Schlösser auszuschließen? Ja: 6 Nein: 6 
Ist Werner Grasediek auszuschließen? Ja: 6 Nein: 6 
Ist Siegfried Schäfer auszuschließen? Ja: 6 Nein: 6 
 
 
Nach Beratung beschließt der Ortsgemeinderat das IBV gemeinsam mit Landesforsten Rheinland-Pfalz 
durchzuführen. Das Verfahrensgebiet wird damit um die Flächen von Landesforsten im Bereich 
Steffeln/Duppach erweitert. 
Landesforsten Rheinland-Pfalz soll die Verwaltung bei der Durchführung des IBV beratend unterstützen. 
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich beschlossen 
Ja: 7  Nein: 5  Enthaltung: 1   
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TOP 3.2: Festlegung des Kriterienkataloges zur Durchführung des IBV 
Vorlage: 2-0089/23/36-009 

 
Sachverhalt: 
 
Auf der Grundlage des Vorschlages von Landesforsten Rheinland-Pfalz wurde in der Rahmenvereinbarung 
„Duppacher Rücken“ über einen Kriterienkatalog beraten, welcher Grundlage für die Durchführung des IBV 
werden soll. 
 
Dieser Kriterienkatalog gibt den Anbietern vor, welche Angaben im Angebot zwingend zu erfüllen sind und 
welche Angaben zusätzlich im Rahmen des Angebotes geliefert werden soll.  
 
Im Konsens wurde nachfolgender Kriterienkatalog beschlossen, welcher nun durch die Ortsgemeinderäte 
beraten und beschlossen werden soll: 
 
Allgemein: 

• Zuschlag vorbehalten 
• keine Ausschreibung lediglich Aufforderung zur Angebotsabgabe 

 keine Gewährleistung für Eignung der Flächen, erforderliche Genehmigungen sind durch den 
Betreiber einzuholen 

 
Im Angebot zu unterstellende Konditionen: 

• Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
• Keine Baumhöhenbegrenzung im Umfeld der Windenergieanlagen 
• Entschädigung für Wegebenutzung und Arbeitsflächen sowie dauerhafte Jagdwertminderung ist im 

Gestattungsentgelt enthalten. 
• Wegebau zur Errichtung der WEA beschränkt auf technisches Mindestmaß, ordnungsgemäße 

Wegewiederherstellung, zukünftige Unterhaltung durch Waldeigentümer in forstüblichen Umfang 
• Gesonderte Entschädigung der zu rodenden Waldbestände 
• Gesonderte Entschädigung außerhalb der Wegeflächen verlegter Leitungen 
• Gesonderte Entschädigung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
• Rückbauverpflichtung nach Vertragsende / Betriebsende (incl. Rekultivierung) 
• Nachbarrechtliche Genehmigungen (und Entschädigungen) durch Betreiber 
• Nachweis einer Haftpflichtversicherung über mind. 5 Mio. Euro 
• Ggfls. fällige MwSt. geht zulasten des Betreibers 

 
Erbetene Angaben im Angebot: 

• Geplanter und spätester Realisierungszeitpunkt 
• Anzahl, Lage und Flächenbedarf der geplanten Windenergieanlagen, Wegenutzung und Leitungen 
• Typ, Leistung, Höhe und Rotordurchmesser der geplanten Windenergieanlagen 
• Ertragsprognose (kWh) je WEA 
• Vertragsdauer? 
• Zukünftiger Betreiber/Eigentümer des Windparks? 
• Bestehende Vereinbarung zur räumlichen Fälligkeit der Gewerbesteuer? 
• Höhe der Einmal Entschädigung? 
• Höhe der jährlichen Entschädigung in % des Einspeiseerlöses? (Keine Staffelung des Angebotes 

nach Zuschlagshöhe EEG-Vergütung) 
• Höhe der garantierten jährlichen Mindestentschädigung ab Baubeginn? 
• Fälligkeiten der jährlichen Zahlungen? 
• Art und Konditionen einer Wertanpassungsklausel (Inflationsausgleich) sofern keine zeitlich 

gestaffelten Pachthöhen angeboten werden 
• Höhe der einmaligen Entschädigung der Jagdwertminderung während der Bauphase? 
• Höhe der selbstschuldnerischen Bankbürgschaft für Rückbau? 
• Höhe der selbstschuldnerischen Bankbürgschaft zur Forderungssicherung? 
• Anpassung der Bürgschaftshöhen während der Vertragslaufzeit? 
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• Möglichkeit von (Bürger-) Beteiligungsmodellen 
• Möglichkeit von Bürgerstrommodellen 

 
Eine Bewertung der Angebote erfolgt dann anhand der angebotenen Konditionen. Für eine weitergehende 
Bewertung bedarf es an dieser Stelle keiner komplexen Bewertungsmatrix, da die Vorgaben bereits durch 
die Ortsgemeinden formuliert wurden.  
 
 
Beschluss: 
 
Nach Beratung beschließt der Ortsgemeinderat den im Sachverhalt dargestellten Kriterienkatalog und 
beauftragt die Verwaltung anhand dieses Kriterienkataloges gemeinsam mit den Landesforsten Rheinland-
Pfalz Angebote für die gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Windparks „Rammelsberg/Weitersberg“ 
anzufragen.  
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich beschlossen 
Ja: 7  Nein: 5  Enthaltung: 1   
 
 
 
TOP 4: Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz - Beitritt der Ortsgemeinde 

Vorlage: 1-0109/23/36-006 
 
Sachverhalt: 
 
1. Gegenstand und Ziel des Beschlusses …  
… ist der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP). Dieses Angebot wurde von den 
kommunalen Verbänden und dem Land ausgearbeitet. Mit dem Beitritt verpflichtet sich eine Kommune, 
ihre Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes (Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. Ausbau von 
CO2-Senken) bzw. der Anpassung an die Klimawandelfolgen (Hitze, Dürre, Starkregen usw.) zu forcieren und 

besonders ambitioniert vorzugehen.  
 
Hierzu benennt jede Kommune bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie in Angriff zu nehmen 
beabsichtigt. Diese Ziele/Maßnahmen sind Grundlage für eine individuelle Beratung, die für jede 
beitretende Kommune zur Umsetzung von Maßnahmen zusätzlich über den KKP vom Land angeboten wird. 
 
Die verbandsangehörigen Städte und Gemeinden geben keine eigene Beitrittserklärung ab, sondern sind als 
Anlage zu der Beitrittserklärung der Verbandsgemeinde zu führen (siehe Anlage 4 – Beitrittserklärung – 
letzte Seite).  
 
2. Allgemeiner Hintergrund  
Im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens hat sich das Land Rheinland-Pfalz zum Ziel gesetzt, die 
Emissionen an Treibhausgasen drastisch zu reduzieren und bis spätestens 2040 (lt. Koalitionsvertrag) 
klimaneutral zu werden – und damit dazu beizutragen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zudem gilt es, die Folgen des Klimawandels durch geeignete und 
wirksame Anpassungsmaßnahmen zu bewältigen. 
 
Dazu bedarf es erheblicher Anstrengungen auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen, auch und 
insbesondere auf der kommunalen Ebene. Denn auf dieser Ebene werden die konkreten 
Rahmenbedingungen für die notwendigen Maßnahmen gesetzt, insbesondere in den Bereichen 
Bauleitplanung, Erzeugung erneuerbarer Energien sowie Mobilität / ÖPNV. 
 
Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen (VkU), die Energieagentur 
Rheinland-Pfalz und das Land haben sich daher darauf verständigt, den Kommunalen Klimapakt 
einzurichten. Grundlage hierfür ist die Gemeinsame Erklärung vom 29. November 2022 (Anlage 1). 
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3. Eckpunkte des Kommunalen Klimapakts 
Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem 
gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden 
Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei 
der Anpassung an die Klimawandelfolgen und bekennen sich 
zu den Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug fördert und 
begleitet die Landesregierung die Kommunen bei der 
Umsetzung ihrer Maßnahmen mit passgenauen Angeboten 
und Leistungen. Der Kommunale Klimapakt wurde zunächst 
für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart, ist aber auf Dauer 
angelegt und soll 2024 für die Folgejahre mit allen Beteiligten 
fortgeschrieben werden. 
 
4. Bisherige Aktivitäten  
Die Verbandsgemeinde Gerolstein hat bereits eine Reihe von Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur 
Klimawandelanpassung umgesetzt bzw. deren Umsetzung eingeleitet; hervorzuheben sind insbesondere  
 Energetische Sanierung von Gebäuden der VG Gerolstein (beispielhaft seien aufgeführt: Turnhallen 

Jünkerath, Lissendorf, Stadtkyll, Rathaus Hillesheim, Teile der RS+ in Jünkerath und Hillesheim) 
 Nutzung von alternativen Energieträgern (z. B. Installation von Hackschnitzelanlagen in verschiedenen 

Gebäuden der VG) 
 Teilfortschreibung des FNP Gerolstein für erneuerbare Energien (mit der Ausweisung von weiteren 

Eignungsflächen Windenergie, Steuerungsrahmen im Bereich der FF-PVA) 
 Erstellung von Hochwasser- und Starkregenschutzkonzepten - HWSK (für alle Gemeinden der VG 

Gerolstein soll ein HWSK erstellt werden, wobei für ¾ der Gemeinden bereits Aufträge erteilt worden 
sind) 

 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 
 und vieles mehr… 
 
5. Verstärktes Engagement im Rahmen des Kommunalen Klimapakts 
Mit dem Beitritt zum Kommunalen Klimapakt ist die Selbstverpflichtung verbunden, unsere Aktivitäten 
sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen über das bisherige Maß hinaus zu 
verstärken. Hierzu benennt jede Kommune mit dem Beitritt bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie zu 
diesem Zweck zu verfolgen bzw. in Angriff zu nehmen beabsichtigt. Für die Verbandsgemeinde Gerolstein 
kommen folgende Ziele/Maßnahmen in Betracht: 
 

1) Klimaschutzstrategie /-konzept für die VG Gerolstein einschl. Optimierung der verwaltungsinternen 
Abläufe 

2) Einführung / Optimierung eines systematischen Energiemanagements 
3) Realisierung / Beteiligung / Betreibung von Erneuerbare Energien-Anlagen 
4) Unterstützung und Schaffung von attraktiven Maßnahmen im Bereich der Mobilität in der VG 

Gerolstein  
5) Energetische Sanierung / Optimierung von Gebäuden. 

 
(Die v. g. Ziele / Maßnahmen sind in der Anlage 2 näher beschrieben und erläutert, warum wir gerade diese 
Maßnahmen priorisieren – ein Orientierungsrahmen des Landes ist als Anlage 3 beigefügt). 
 
Diese Ziele bzw. Maßnahmen werden nach dem Beitritt im Zuge des exklusiv für die „KKP-Kommunen“ zur 
Verfügung stehenden Beratungsangebots nochmals im Einzelnen besprochen, dabei im jeweiligen 
kommunalen Kontext eingeordnet und priorisiert, je nach Bedarf auch modifiziert, revidiert oder ergänzt, 
um im Ergebnis ein Paket an wirksamen, effektiven und auch im Hinblick auf den finanziellen Aufwand 
effizienten Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen und so einen bestmöglichen Beitrag zur zeitnahen 
Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. zur Anpassung an Klimawandelfolgen zu leisten.  
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Das Ergebnis dieser Beratung wird im Nachgang nochmals in den kommunalen Gremien beraten und die 
dann noch erforderlichen Folgebeschlüsse gefasst. 
 
Um diesen Beratungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen, wird die Verwaltung 
entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur bereitstellen 
sowie in der Beitrittserklärung eine zentrale Ansprechperson in der Verwaltung benennen und deren 
Stellvertretung sicherstellen. Dies werden in der Verbandsgemeinde zunächst Arno Fasen und als 
Vertretung Oliver Schwarz sein. 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 06.02.2023 
den Beitritt der Verbandsgemeinde Gerolstein zum Kommunalen Klimapakt zu den genannten 
Rahmenbedingungen empfohlen.  
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Ortsgemeinde tritt dem Kommunalen Klimapakt bei. Damit verpflichtet sie sich, ihre Aktivitäten sowohl 
im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken und dabei ambitioniert 
vorzugehen. Sie benennt dazu folgende Ziele und Maßnahmen und bringt diese in das weitere Verfahren 
ein: 
 

6) Klimaschutzstrategie /-konzept für die VG Gerolstein einschl. der Städte / Ortsgemeinden 
7) Einführung / Optimierung eines systematischen Energiemanagements für die Gebäude der 

Gemeinde 
8) Realisierung / Beteiligung / Betreibung von Erneuerbare Energien-Anlagen 
9) Unterstützung und Schaffung von attraktiven Maßnahmen im Bereich der Mobilität in der 

Gemeinde 
10) Energetische Sanierung / Optimierung von Gebäuden. 

 
(Alternativ: hier Ziele eintragen und gleiche Anzahl oben streichen– Achtung max. 5 Ziele): 
 

 

 

 

 
 
Auf dieser Basis wird die Verwaltung beauftragt, 
 die Beitrittserklärung der Gemeinde (letzte Seite – Anlage 4) gemäß diesem Beschluss in der 

vorgegebenen Form zeitnah an das MKUEM abzugeben, 
 zu prüfen, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden Beratungsangebote in Anspruch 

genommen werden sollen und diese zeitnah und proaktiv anzufordern sowie  
 entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur 

bereitzustellen, um den Beratungs- und Umsetzungsprozess zu unterstützen. 
 
 
Der TOP soll vertagt werden. 
Vor der Aufnahme auf die TO der nächsten Sitzung soll seitens der Ortsbürgermeisterin geklärt werden: 

a) Erfolgt ein Ausschluss aus anderen Förderprogrammen, wenn die Ortsgemeinde dem Klimapakt 
nicht beitritt? 
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b) Welche Projekte werden gefördert und in welcher Höhe? (Heizung Gemeindehaus, 
Hochwasserschutz?) Werden priorisierte Projekte gefördert? 

 
Abstimmungsergebnis:   Beschlussfassung vertagt 
Ja: 8  Nein: 4  Enthaltung: 1   
 
 
 
TOP 5: Bauvoranfrage zum Neubau von 4 Wohngebäuden; (Erweiterung zur Bauvoranfrage vom 

18.11.2021) 
Vorlage: 2-0025/23/36-004 

 
Sachverhalt: 
 
Es liegt eine Bauvoranfrage zum Neubau von vier Wohnhäusern als Erweiterung zur Bauvoranfrage vom 
18.11.2021 auf dem Grundstück Flur 11, Flurstück 23, an der L25, vor. Das Vorhaben befindet sich im 
Außenbereich. Nach § 35 BauGB ist ein Vorhaben im Außenbereich nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dient oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient. (sogen. 
Privilegierung). Die wegemäßige Erschließung über die L25 ist genauer zu prüfen. Zuständig für die 
Baugenehmigung ist die Kreisverwaltung als Untere Bauaufsichtsbehörde. Die Kreisverwaltung prüft, ob 
eine Privilegierung des Vorhabens vorliegt.  
 
Einer Bauvoranfrage zum Neubau von drei Wohngebäuden auf dem gleichen Grundstück wurde bereits in 
der Sitzung vom 06.04.2021 einstimmig zugestimmt. 
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Flächennutzungsplan: 
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Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Vorhaben unter der Bedingung der Aufstellung einer Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für den Bereich „Lehnerath“ zu. Die Kosten für die Satzung sind durch den 
Vorhabenträger zu übernehmen. Die Kostenübernahme wird in Form eines städtebaulichen Vertrages 
geregelt.  
 
Laut Baulastträger sollen 2 Einfamilienhäuser und 1 Doppeleinfamilienhaus errichtet werden. Die zulässige 
Größe der Gebäude wird noch in der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung festgelegt. Für den 
Hausanschluss wurde zwischen Baulastträger und den VG-Werken ein Ablösevertrag geschlossen. Die 
ausführende Firma bereitet die Hausanschlüsse vor. Die Verlegung erfolgt im nicht ausgebauten Bereich. 
Ein Aufbruch der neuen Straße ist nicht erforderlich. 
 
Der Ortsgemeinderat wird von RM Grasediek darauf hingewiesen, dass die Fläche ein hohes 
Gefährdungspotential durch Sturzflutereignisse aufweist (siehe Starkregenkarte RLP). 
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Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 
 
Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen.  
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich beschlossen 
Ja: 12  Nein: 1   
 
 
TOP 6: Antrag auf Aufschüttung im Außenbereich 

Vorlage: 2-0113/23/36-010 
 
Beschluss: 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich, da sich der Antrag bereits erledigt hat.  
 
 
 
TOP 7: Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 – weitere Vorgehensweise zur Behebung der 

Schäden im Bereich Infrastruktur und Brücken 
Vorlage: 2-0150/23/36-011 

 
Sachverhalt: 
 
Die Hochwasserkatastrophe hat viele Gemeinden getroffen. Daher wurde vom Land eine Förderung für die 
betroffenen Kommunen entlang der betroffenen Gewässer in Form der VV Wiederaufbau auf den Weg 
gebracht. Bereits Ende 2021 mussten hierzu Maßnahmenlisten beim Landkreis eingereicht werden, damit 
die erf. Mittel über ein Maßnahmenplanverfahren bereitgestellt werden können. Kleine Maßnahmen und 
Ersatz von Einrichtungsgegenständen o.ä. konnten davon unabhängig bereits über eine Soforthilfe 
abgerechnet werden. Um die entsprechenden Förderanträge für die Tiefbaumaßnahmen bis Mitte 2023 auf 
den Weg bringen zu können, wurden insgesamt 5 Ingenieurbüros für den Straßen- u. Wegebau und 2 
Ingenieurbüros für den Brückenbau beauftragt. Bis auf wenige Einzelheiten liegen die Unterlagen 
inzwischen vor, so dass die Förderanträge im Frühjahr 2023 rechtzeitig gestellt werden können. Davon 
unabhängig sind noch Förderunterlagen im Hochbau zu erarbeiten. 
 
Im Bereich des Straßen- u. Wegebaus wurden bereits viele Maßnahmen in Eigenregie beauftragt und 
umgesetzt. Der „Ruf“ nach Umsetzung der Großmaßnahmen nimmt seitens der Gemeinden zu, so dass wir 
bei den beteiligten Büros nachgefragt haben, ob Kapazitäten für die weitere Begleitung wie 
Entwurfsplanung, Ausschreibung, örtliche Bauleitung und Abrechnung frei sind. Dies wurde vom Grundsatz 
her bejaht, so dass im nächsten Schritt zu klären wäre, wann die Baumaßnahmen ausgeschrieben werden 
können. Grundsätzlich sollen dabei alle Wegebaumaßnahmen einer Gemeinde im Paket ausgeschrieben 
bzw. angefragt werden. Hierbei sollen je nach Auftragssumme die dann aktuellen Erleichterungen des 
Vergaberechtes zur Anwendung kommen. 
 
Hinweis der Verwaltung:  
 
Die Förderanträge werden im Frühjahr 2023 durch den Fachbereich 1 vorbereitet und den Orts-
/Stadtbürgermeister-innen zur Unterschrift vorgelegt. Trotz geplanter 100% Förderung muss sich die 
Gemeinde bewusst sein, dass noch kein positiver Förderbescheid vorliegt. Eine Zustimmung zum 
vorzeitigen förderunschädlichen Baubeginn liegt zwar vor (VV 9.11), aber ohne Förderbescheid liegt das 
Risiko bei der Gemeinde. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beabsichtigt, die Ausführungen der Infrastruktur (Tiefbaumaßnahmen und Brücken) wie 
folgt umsetzen zu wollen: 
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Alle Schäden im Gemeindegebiet sollen im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung bzw. einer Preisanfrage 
auf den Weg gebracht werden. Die erforderlichen Ingenieurleistungen sollen durch das bereits tätige 
Fachbüro erbracht werden. Der/die Vorsitzende wird ermächtigt, das bereits tätige Ingenieurbüro auf 
Grundlage der HOAI mit den Leistungsphasen 3 und 6 – 9 zu beauftragen und die Maßnahmen nach 
Fertigstellung der Vergabeunterlagen auszuschreiben. 
 
Es soll darauf hingewirkt werden, dass die Wege oberflächlich so gestaltet werden, dass eine Gefährdung 
für Reifen der Fahrzeuge ausgeschlossen ist. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 13   
 
 
 
TOP 8: Informationen der Ortsbürgermeisterin 
 

 Dorferneuerungskonzept soll uns in Kürze vorgestellt werden 

 Anträge auf Förderung müssen bis 01.08.2023 gestellt sein 
 Treffen hinsichtlich Kirchentreppe, Montag, 03.04.2023 

 
 

 Waldumbau 

 Jagdpächter reagieren nicht auf unseren Beschluss bzw. sind bis jetzt nicht zu einem 
Gespräch bereit 

 Jagdgenossenschaft und OG haben heute nochmals schriftlich Kontakt aufgenommen. 
 
 

 Termin Info Veranstaltung Erneuerbare Energien  

 Podiumsdiskussion am 02. Mai 2023, 19.00 Uhr im Rondell Gerolstein  
 
 
 
TOP 9: Anfragen, Verschiedenes 
 

 Antrag Aufstellungsbeschluss für PV Freiflächenanlage Hinter Steffelberg und Gemeindeflächen 

 Information über Sachstand 

 Weitere Vorgehensweise 
 
 

 Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation 

 Information über Sachstand  

 Geeignete Maßnahmen der OG sollen kurz skizziert und möglichst bis zum 15.04.2023 per 
Mail bei der Verwaltung gemeldet werden 

 
 

 Prüfung von Brückenbauwerken 

 Es besteht die Notwendigkeit zur regelmäßigen Prüfung von Brückenbauwerken 

 Da viele Brücken in der Baulast der Gemeinden stehen wird eine Prüfung nach DIN 1076 
dringend empfohlen. 

 Somit wird der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen und Mängel können frühzeitig 
erkannt bzw. behoben werden 

 Im Frühjahr 2022 wurden alle der VG bekannten Brückenbauwerke ab einer Spannweite 
von 2 m gesichtet und in einer Datenbank aufgenommen 
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 Mit der Bitte um Datenabgleich bis spätestens 01.06.2023 

 Aktuell geht man in Steffeln von 3 Brücken aus: 
- Bachüberbauung Tieferbach 
- Auel Mühlenweg über Tieferbach 
- Straße Auel Duppach über Tieferbach 

 Nach dem Abgleich wäre die Prüfung zu organisieren. Auf Wunsch mit Unterstützung der 
VG. 

 Prüfungen werden dann in „Paketen“ ausgeschrieben 
 
 

 Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Lehnerath 

 Prüfung, welche Auswirkungen sich auf die Abrechnungsgebiete für die Satzung 
wiederkehrender Ausbaubeitrag Steffeln ergeben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Richtigkeit: 

 
 
 
 
 
 
   

Sonja Blameuser 
(Vorsitzende) 

 Mechthild Weber 
(Protokollführerin) 
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